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Gemäss Landratsgesetz und bzw. Geschäftsordnung des Landrats ist das Vorgehen bei parla-
mentarische Initiativen wie folgt geregelt: 

Eine parlamentarische Initiative wird vom Landrat zur Vorbereitung an eine landrätliche Kommissi-
on überwiesen, wenn sie von der Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder vorläufig unterstützt 
wird. Die Kommission berät die parlamentarische Initiative. Sie kann Änderungen vorschlagen o-
der einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Anschliessend unterbreitet die Kommission das Ergebnis 
ihrer Beratungen dem Regierungsrat und interessierten Kreisen zur Stellungnahme. Nach Ab-
schluss des Vernehmlassungsverfahrens setzt die Kommission ihre Beratungen fort und stellt 
nach deren Abschluss dem Landrat mit einer Vorlage Antrag. Der Landrat behandelt diese Vorlage 
im gleichen Verfahren wie eine Vorlage des Regierungsrates.  

In der Regel wird der Regierungsrat selber zur Einleitung eines gesetzgeberischen Prozesses ak-
tiv oder wird durch eine vom Landrat an ihn überwiesene Motion dazu verpflichtet. Das anschlies-
sende Vernehmlassungsverfahren wird dabei normalerweise von der für das Sachgeschäft zu-
ständigen Direktion ausgeführt. Im Anschluss an dieses Vernehmlassungsverfahren unterbreitet 
der Regierungsrat dem Landrat eine Vorlage mit entsprechendem Antrag. Die dafür sachlich zu-
ständige Landratskommission berät die Vorlage und hält ihre Überlegungen und Beschlüsse in 
einem Kommissionsbericht fest. Die Regierungsratsvorlage und dieser Kommissionsbericht bilden 
anschliessend Bestandteil der Beratung und Beschlussfassung im Landrat.  

Damit besteht der Unterschied bei der parlamentarischen Initiative darin, dass sich der Landrat mit 
diesem Vorstoss selber einen gesetzgeberischen Auftrag erteilt. In einem anschliessenden Ver-
nehmlassungsverfahren, das von der für das Sachgeschäft zuständigen Kommission ausgeführt 
wird, werden sowohl der Regierungsrat als auch weitere interessierte Kreise zur Stellungnahme 
aufgefordert. Im Anschluss daran setzt die sachlich zuständige Kommission ihre Beratungen über 
die parlamentarische Initiative – unter Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens – fort und 
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erstellt zu Handen des Landrats eine Vorlage mit Antrag. Diese hat den Anforderungen an eine 
Vorlage des Regierungsrates zu entsprechen. 

 

Parlamentarische Initiativen sind nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Der reguläre Gesetzge-
bungsprozess mit seinen Qualitätskontrollen wird im Grundsatz ausgehebelt. Das Gesetz über den 
Vollzug des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit sowie die Einsetzung der tripartiten Kom-
mission, welche im Rahmen einer parlamentarischen Initiative erarbeitet wurde, ist ein Beispiel 
davon (Vorlage 2013/438). Nach wenigen Jahren musste bereits eine Revision des Gesetzes vor-
genommen werden. 

 

Antrag: 

Die Geschäftsleitung wird beauftragt das Instrument der parlamentarischen Initiativen auf 
deren Qualität zu überprüfen (ggf. mit externer Fachunterstützung) und dem Landrat ent-
sprechende Anpassungen beim Verfahren zu unterbreiten. 

 


